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10. die Abhilfe von Widersprüchen (§ 29).

(3) Das Prüfungsamt ist zuständig für die im Rahmen dieser Ordnung notwendigen organisato
rischen Aufgaben und die Unterstützung der Prüfungsausschüsse. Dazu gehören insbesondere:

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

die Ausführung und der Vollzug der Entscheidungen der Prüfungsausschüsse, 

die Feststellung der Zulassung zu Modulprüfungen (§§ 13, 24 Abs. 1 und 3), 
die Abmeldung von der Modulprüfung(§ 14 Abs. 2), 
die Anmeldung zum Freiversuch(§ 14 Abs. 1), 
die Führung der Prüfungsakte, 
die zeitliche und räumliche Organisation und Koordination der Prüfungen in Zusam
menarbeit mit den Fakultäten, 
die Information zu prüfungsrelevanten Vorgängen, 
die Ausstellung von Bescheinigungen, 
die Ausfertigung von Zeugnissen, Urkunden und Diploma Supplements (§ 25), 
die Ausfertigung von Studienzeugnissen (§ 7 Abs. 8), 
die Entgegennahme von Anträgen auf zweite Wiederholungsprüfungen (§ 16 Abs. 3), 
die Entgegennahme von Rücktritts- und Versäumnisanzeigen (§ 6 Abs. 2). 

(4) Der Zentrale Prüfungsausschuss ist zuständig in den Prüfungsangelegenheiten, die mehrere
Fakultäten berühren und für Entscheidungen über Widersprüche, soweit der Prüfungsaus
schuss der Fakultät ihnen nicht abhilft.

§ 31 Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung an der Hochschule in Kraft und 
gilt für alle Studierenden ab Matrikel 2018. 

( Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates Natur- und Umweltwissenschaften 
vom 18.09.2017 und der Genehmigung durch das Rektorat der Hochschule Zittau/Görlitz vom 
13.12.2017. 

Zittau/Görlitz am 13.12.2017 

Der Rektor 

�I. Friedrich Albrecht 
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